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EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Der Arbeitsordner zur „Besteuerung von Kureinrichtungen des öffentlichen Rechts 
auf dem neuesten Stand“ ist vor dem Hintergrund konzipiert worden, dass mit 
dem umsatzsteuerlichen Systemwechsel der Besteuerung der öffentlichen Hand 
durch die Neueinführung des § 2b UStG eine tiefgreifende Zäsur vollzogen wurde, 
die von einer Übergangsregelung gemäß § 27 Abs. 22+22a UStG begleitet wird. 

Mit der Neuregelung in § 2b Abs. 1 UStG ging es dem Gesetzgeber bei der Um-
satzbesteuerung der öffentlichen Hand vor allem um die Beendigung der unions-
widrigen Anknüpfung an die körperschafsteuerrechtlichen Kriterien des § 4 KStG in 
Verbindung mit der alten Fassung des § 2 Abs. 3 UStG und damit einhergehend 
um die Übernahme des wettbewerbsorientierten Artikels 13 Abs. 1 MwStSystRL 
durch § 2b Abs. 1 UStG. Dadurch wird die Möglichkeit einer richtlinienkonformen 
Auslegung nach Maßgabe der EuGH-Rechtsprechung eröffnet. 

Für die Bestimmung der Unternehmereigenschaft einer öffentlich-rechtlichen 
Trägerkörperschaft setzt sich nunmehr das rechtliche Fundament während einer 
Übergangsphase vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2022 wahlweise aus der 
Beibehaltung des alten körperschaftsteuerorientierten Besteuerungsrechts oder 
der Anwendung des neuen Besteuerungsverfahrens nach § 2b UStG in Verbindung 
mit § 2 Abs. 1 UStG zusammen. 

Im Zusammenhang mit der Umsatzbesteuerung von Kureinrichtungen des öf-
fentlichen Rechts ergeben sich daraus für die gegenwärtige und zukünftige kom-
munalen Umsatzsteuerpraxis regelmäßig Schwierigkeiten in Bezug auf die Klärung 
folgender Fragenstellungen: 

✓ Liegt eine wirtschaftliche Betätigung bzw. eine Unternehmereigenschaft der 
öffentlich-rechtlichen Einrichtung vor? 
 

✓ Ist von einer Markt- bzw. Wettbewerbsrelevanz der angebotenen kurbe-
trieblichen Leistungen auszugehen? 
 

✓ Welche Tätigkeiten und Wirtschaftsgüter sind dem unternehmerischen Sek-
tor eines Kurbetriebs zuzurechnen und welche nicht? 

Die grundlegenden Probleme bei der Abgrenzung des steuerbaren unternehmeri-
schen Tätigkeitsbereichs resultieren auch besonders daraus, dass weder auf eine 
gesetzliche noch auf eine durch die Rechtsprechung vorgegebene Definition des 
„Kurbetriebs“ zurückgegriffen werden kann. 

Im Wesentlichen versuchen die Gemeinden möglichst viele Kostenkomponenten in 
den unternehmerischen (wirtschaftlichen) Tätigkeitsbereich "Kurbetrieb" zu verla-
gern, um durch eine Zuordnung umsatzsteuerbelasteter Gegenstände und Dienst-
leistungen in die Unternehmenssphäre des gemeindlichen Kurbetriebs zum Vor-
steuerabzug zu gelangen. 



In der täglichen kommunalen Steuerpraxis werden kurbetriebliche Einrichtungen 
mit diffizilen umsatzsteuerrechtlichen Forderungen und Begrifflichkeiten konfron-
tiert, wie z. B. der Nachweis eines direkten und unmittelbaren bzw. mittelbaren Zu-
sammenhangs zwischen Eingangs- und Ausgangsleistungen hinsichtlich des Vor-
steuerabzugs. Außerdem werden von der Finanzverwaltung und einigen Finanz-
gerichten willkürliche „Abgrenzungen der Tätigkeitssphären“ vorgenommen und 
„neuartige Wettbewerbstheorien“ aufgestellt, um das Vorsteuerabzugspotenzial 
bei Investitionen in die kurbetriebliche Infrastruktur zu eliminieren bzw. nur noch 
teilweise zum Abzug zuzulassen. 

Mit der aktuellen Arbeits- und Orientierungshilfe können unsachgemäße Angriffe 
auf Kureinrichtungen des öffentlichen Rechts insbesondere bezogen auf die 
Anerkennung der Unternehmereigenschaft abgewehrt und angekündigte Vorsteu-
erkürzungen wirksam verhindert werden. Im Rahmen eines möglichen Rechtsbe-
helfsverfahrens verfügen Nutzer/-innen des Arbeitsordners regelmäßig über vor-
zügliche Informationsgrundlagen, aus denen durchschlagskräftige Argumente 
konzipiert werden können. 

 
Aktueller Hinweis! 

Der BFH hat mit dem Vorlagebeschluss vom 15. Dezember 2021 (XI R 30/19 – 
BStBl. II 2022 S. 577) ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet. 
Die formulierten Fragen lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

► Liegt eine wirtschaftliche Tätigkeit einer Gemeinde vor, wenn sie für die 
Bereitstellung von Kureinrichtungen kraft öffentlich-rechtlicher Satzung eine Kur-
taxe von Kurgästen erhebt, obwohl die Kureinrichtungen von Bürgern und anderen 
Gästen genauso kostenlos genutzt werden können? 

►Führt die mögliche Behandlung einer Gemeinde als Nicht-Steuerpflichtige zu 
„größeren Wettbewerbsverzerrungen“ im Sinne des Artikels 13 Abs. 1 UAbs. 2 
MwStSystRL? 

Die Positionierung des EuGH zu den Fragestellungen haben erhebliche Bedeu-
tung für alle Kurgemeinden und somit auch für alle unter § 2b UStG fallenden Per-
sonen bzw. Organisationseinheiten. Sollte eine unternehmerische (wirtschaftliche) 
Betätigung festgestellt werden und würden größere Wettbewerbsverzerrungen 
drohen, müsste der Vorsteuerabzug unter Berücksichtigung der neueren Recht-
sprechung des EuGH neu geprüft werden. 

Das Verfahren wird beim EuGH unter dem Aktenzeichen C-344/22 geführt und 
wird mit Spannung erwartet. 
 

Wichtiger Hinweis: Die Bezieher des Arbeitsordners „Besteuerung von Kurein-
richtungen des öffentlichen Rechts“ (Stand 29.11.2021 – Umfang: 274 Seiten) er-
halten die aktualisierte und erweiterte Fassung 10/2022 zum halben Preis. 
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